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An das
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GZ 39 E 49/25z 25135-1150
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BEWERTUNGSGUTACHTEN

MITEIGENTUMSANTEIL - WOHNUNGSEIGENTUM

Zur Ermittlung des V E R K E H R S W E R T E S des Miteigentumsanteiles - 
Wohnungseigentum an Wohnung Top 2a Stg 1 an der Liegenschaft
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Allgemeine Angaben

Befund

Beschreibung der Liegenschaft

Gutachten und Bewertung

Vergleichswert

Ertragswert

Rechte und Lasten

Verkehrswert

Beilagen

Beilage 1 Grundbuchsauszug
Beilage 2 Grundrisse
Beilage 3 Fotodokumentation
Beilage 4 Energieausweis
Beilage 5 Unvollständige Fertigstellungsanzeige
Beilage 6 Mietvertrag
Beilage 7 Wohnungseigentumsvertrag

Literatur:

+ Liegenschaftsbewertungsgesetz ( LBG )
+ ÖNorm B 1802 Teil 1, Teil 2 und Teil 3
+ ÖNorm B 1800
+ Vergleichswertverfahren Liegenschaftsbewertungsakademie Graz

Kainz, 08/2004
+ Vergleichswertverfahren Donau-Universität Krems - LBA Graz

Hubner, 09/2010
+ Sachwertverfahren Liegenschaftsbewertungsakademie Graz

Kainz, 10/2004
+ Sachwertverfahren Donau-Universität Krems - LBA Graz

Steppan, 10/2010
+ Ertragswertverfahren Liegenschaftsbewertungsakademie Graz

Seiser, 11/2004
+ Ertragswertverfahren Donau-Universität Krems - LBA Graz

Roth, 09/2010
+ Liegenschaftsbewertung, 6. Auflage, Wien 2010

Heimo Kranewitter
+ Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Köln 2002

Kleiber - Simon - Weyers
+ Nutzungsdauerkatalog

Landesverband Steiermark und Kärnten, 3.Auflage 2006
+ Immobilienbewertung Österreich, 4. aktualisierte und erweiterte Auflage 2022

Bienert / Funk

INHALTSVERZEICHNIS
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ALLGEMEINE ANGABEN

Liegenschaft MITEIGENTUMSANTEIL - WOHNUNGSEIGENTUM
Grundbuch 01306 Rudolfsheim EZ 1658
B-LNR: 93 Anteil: 1250 / 53052
1150 Wien, Hollergasse 39 / Siebeneichengasse 1-3 / Anschützgasse 26

Auftraggeber Bezirksgericht Fünfhaus
1150 Wien, Gasgasse 1-7
in der Exekutionssache
GZ 39 E 49/25z des Bezirksgerichtes Fünfhaus
betreffend Zwangsversteigerung

Auftrag und Zweck Feststellung der Verkehrswerte
der Bewertung der Miteigentumsanteile - Wohnungseigentum

Grundbuch 01306 Rudolfsheim EZ 1658
B-LNR: 93 Anteil: 1250 / 53052
1150 Wien, Hollergasse 39 / Siebeneichengasse 1-3 / Anschützgasse 26
Bewertung erfolgt ohne Inventar

Bewertungsstichtag 29.10.2025 (erfolglose Befundaufnahme)
und am
13.01.2026

Befundaufnahme /
Besichtigungstag 13.01.2026

 
Grundlagen und Unterlagen der Bewertung

Grundbuchsauszug vom: 19.01.2026

Besichtigung vom:

Erhebungen: Grundbuchsabfragen am 08.09.2025, am 08.10.2025 und am 19.01.2026
Erhebung MA 37/15. Bezirk am 13.10.2025
Abfrage HV RUSTLER am 29.10.2025
Abfrage Umweltbundesamt - Altlastenkarte am 19.01.2026
Abfrage Flächenwidmungs- und Bebauungsplan am 19.01.2026
Erhebungen der Vergleichspreise

13.01.2026
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Unterlagen / Dokumente:

Bescheid Abbruch, M.Abt.37/XV - Hollergasse 39 1/59 vom 25.05.1959
Einreichpläne Kühl- und Lagerhaus und Wohnhausanlage aus 1959
Bescheid Baubewilligung Neubau, M.Abt.37/XV - Anschützgasse 26 2/59 vom 25.07.1959
Pläne (Planwechsel) Neubau aus 1961
Bescheid Bauabänderung während der Bauausführung, Planwechsel
   M.Abt.37/XV - Hollerg. 39 1/61 vom 16.12.1963
Bescheid Baubewilligung 3 Personenaufzüge, M.Abt.35 - 4286/61 vom 27.06.1961
Bescheid Baubewilligung und Benützungsbewilligung Ölfeuerungsanlage
   M.Abt.35 - 3330-62 vom 29.11.1962
Bestandsplan für den Neubau eines Kühl-Lager- und Wohngebäudes aus 1963
Bescheid Benützungsbewilligung Wohnhaus, M.Abt.37/XV - Anschützgasse 26 1/61 vom 17.12.1963
Bescheid Benützungsbewilligung Ölfeuerungsanlage-Erweiterung
   MA 35 - Ab 15/9/73 vom 13.04.1973
Einreichplan Umbau Geschäftslokal vom 24.03.1984
Bescheid Bauliche Änderungen Geschäftslokal, MA 37/15 - Siebeneichengasse 1/1857/88 vom 13.01.1989
Statische Berechnung Umbau Billa-Filiale vom 02.05.1989
Bescheid Benützungsbewilligung geändertes Geschäftslokal
   MA 37/15 - Siebeneichengasse 1/2680/89 vom 12.10.1989
Bescheid Kenntnisnahme Unwesentliche Änderungen Personenaufzüge
   MA 37-A/15-142/2002 vom 18.11.2002
Bearbeitungsbogen Abschluss nach Kenntnisnahme - Aufzüge, MA 37-A/15-31/2004 vom 23.02.2004
Bauanzeige Bauliche Änderungen Molkerei vom 01.02.2016
Bestandsplan zur Fertigstellung Umbau Molkerei vom 02.03.2016
Einreichplan Einbau von 9 neuen Wohnungen vom 20.09.2016
Mitteilung unvollständig belegte Fertigstellungsanzeige, MA 37/15-42382-2016-3 vom 29.09.2016
Bauanzeige Errichtung einer Kellerstiege vom 16.08.2017
Bearbeitungsbogen Bauanzeige Errichtung einer Stiege im KG
   Zahl Ma 37/15-696001-2017-1 vom 21.08.2017
Fertigstellungserklärung Kellerstiege 
Bescheid Vereinfachtes Baubewilligungsverfahren Umbau, Bauliche Änderungen
   MA37/15-467137-2016-1 vom 03.10.2017
Bestandsplan zur Teilfertigstellung Einbau von 9 neuen Wohnungen vom 23.04.2019
Teilfertigstellungsanzeige 9 Wohnungen vom 29.04.2019
Mitteilung unvollständig belegte Teil-Fertigstellungsanzeige, MA 37/467137-2016-6 vom 16.07.2019

Vorentscheidung Nutzwertfestsetzung Zentrale Schlichtungsstelle
   M.Abt.50 - Schli 1-3/1/59 vom 23.11.1959
Wohnungseigentumsvertrag vom 05.11.1960
Entscheidung MA 16 - Wiener Schlichtungsstelle vom 16.01.2001 (Auszug)
Nachtrag zum Wohnungseigentumsvertrag vom 05.11.1960 vom 15.11.2018
Nachtrag zum Nachtrag vom Wohnungseigentumsvertrag vom 05.11.1960
   vom 15.11.2018
Gutachten Zur Ermittlung der wohnungseigentumstauglichen Objekte
   Dipl.-Ing. Gerhard Palfalvi vom 03.10.2018
Mietwertgutachten, Dipl.-Ing. Gerhard Palfalvi vom 26.02.2018
Mietwertgutachten, Dipl.-Ing. Gerhard Palfalvi vom 03.10.2018
Gutachten zur Ermittlung der selbständigen Räumlichkeiten
   Arch. Dipl.-Ing. Bernd Neubauer vom 24.07.2000
Kaufvertrag vom 14.08.2018, Nachtrag zum Kaufvertrag vom 23.05.2019
Mietvertrag vom 01.02.2022

Schreiben HV RUSTLER vom 06.11.2025
Betriebskosten- und Rücklagenabrechnung 2024
monatliche Vorschreibung ab 01/2025
Energieausweis vom 05.08.2021
Wohnungsgrundriss
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BEFUND

Grundbuchsauszug
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BESCHREIBUNG DER LIEGENSCHAFT

Gebäudebeschreibung, Beschaffenheit und Nutzung

Bauwerksstatische und vermessungstechnische Überprüfungen sowie bautechnische und
haustechnische Bauwerksüberprüfungen haben durch den Sachverständigen im Zuge der
Befundaufnahme auftragsgemäß nicht stattgefunden (kein bautechnisches Gutachten), die
Beschreibung der vorhandenen Bauausführungen erfolgte ausschließlich durch augenscheinliche
Befundung des Gebäudebestandes (ohne Bauwerksöffnungen).

Das Wohn- und Geschäftshaus wurde zu Beginn der 1960er-Jahre errichtet.
Das Gebäude besteht aus zwei Stiegenhäusern mit einem Kellergeschoss, einem Erdgeschoss, vier
Obergeschossen und einem Dachgeschoss, im Erdgeschoss befindet sich ein Lebensmittelgeschäft (Billa-
Filiale) sowie 2 Doppelparkplätze (4 KFZ-Abstellplätze), im Kellergeschoss die Parteienkeller und
Lagerräume, in den Obergeschossen und dem Dachgeschoss sind Wohnungen angeordnet.
Die zu bewertende Wohnung Top 2a befindet sich im 1. Obergeschoss der Stiege 1. Die Wohnung wurde
durch Umbau in den Jahren 2018/2019 hergestellt. Die Fertigstellungsanzeige ist unvollständig,
sodass derzeit keine Benützungsbewilligung vorliegt.
Das Gebäude ist in Massivbauweise errichtet und hat eine einfach gegliederte Fassade.
Das Dach des Gebäudes ist als Satteldach mit Dachgauben ausgebildet.
Die Stiegenhäuser sind mit Aufzügen ausgestattet.

Das Wohn- und Geschäftshaus ist parifiziert, an den Wohnungen, an dem Lokal, den Lagerräumen im
Kellergeschoss und den KFZ-Abstellplätzen ist Wohnungseigentum begründet und im Grundbuch der EZ
1658 entsprechend dem Mietwertgutachten von Dipl.-Ing. Gerhard Palfalvi vom 26.02.2018 und vom
03.10.2018 einverleibt. Die Kellerabteile sind den Wohnungen nicht als Zubehör gemäß WEG zugeordnet.

Das Wohn- und Geschäftshaus ist in einem dem Alter entsprechend mittleren Zustand vorhanden.
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Wohnungsbeschreibung

Wohnungsausstattung

Vorraum:
Boden: Fliesen
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: Eingangstüre: Glatte Holztüre in Stahlzarge

Wohnungsapparat Gegensprechanlage
Elektrosicherungskasten auf Putz montiert

Wohnküche:
Boden: Laminatboden
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: offen
Fenster: Kunststofffenster mit Außenrollladen
Heizung: Plattenheizkörper

zweizeilige Küchenausstattung mit Geräten

WC: Boden: Fliesen
Wände: Fliesen auf ca. 1m, darüber geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Stahlzarge

Hänge-WC mit Unterputz-Spülkasten

Dusche/WC:
Boden: Fliesen
Wände: Fliesen auf ca. 1m, darüber geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Stahlzarge
Heizung: Handtuchheizkörper

Dusche mit Armatur
Handwaschbecken mit Armatur
Hänge-WC mit Unterputz-Spülkasten

Bad/WC:
Boden: Fliesen
Wände: Fliesen auf ca. 2m, darüber geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Stahlzarge
Fenster: Kunststofffenster mit Außenrollladen
Heizung: Handtuchheizkörper

Badewanne mit Armatur
Handwaschbecken mit Armatur
Hänge-WC mit Unterputz-Spülkasten
Waschmaschinenanschluss

Die Wohnung wird durch die Hauszentralheizung beheizt und mit Warmwasser versorgt, die raumseitige
Wärmeabgabe erfolgt durch Plattenheizkörper. Die Wohnung wird durch Kunststofffenster mit
Außenrollladen belichtet.
Im Kellergeschoss wird ein Kellerabteil genutzt (kein Zubehör gemäß WEG).
Die Wohnung ist möbliert, die Möblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.

Die Wohnung befindet sich in einem durchschnittlichen Zustand.

Die Wohnung Top 2a Stiege 1 liegt im 1. Obergeschoss und besteht aus einem Vorraum, einem Bad mit
WC, einer Dusche mit WC, einem weiteren WC, einer Wohnküche, zwei Zimmer und einem
Schrankraum. Die Wohnung ist überwiegend ostseitig zur Hollergasse, mit einem Zimmer nordseitig zur
Siebeneichengasse ausgerichtet.
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 2 Zimmer:
Boden: Laminatboden
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: glatte Holztüre in Stahlzarge
Fenster: Kunststofffenster mit Außenrollladen
Heizung: Plattenheizkörper

Schrankraum:
Boden: Laminatboden
Wände: geputzt und gemalt
Decke: geputzt und gemalt
Türe: offener Durchgang in Stahlzarge

Topografie

Nutzfläche Wohnung Top 2a Stiege 1: 77,16 m²

Flächenwidmung

Die Wohnung ist möbliert, die Möblierung und das sonstige Inventar sind nicht Gegenstand der
Bewertung.

Gemäß gültigem Flächenwidmungs- und Bebauungsplan des Magistrates der Stadt Wien (MA 21 -
Plandokument Nr.6977) liegt die Liegenschaft im "Bauland Wohngebiet - W" mit der Bauklasse III in 
geschlossener Bauweise.

Die Nutzfläche ist dem Mietwertgutachten Dipl.-Ing. Gerhard Palfalvi vom 26.02.2018 entnommen.
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Lage, Maße und Form

Größe der Liegenschaft

Grundstücksfläche der Liegenschaft EZ 1658 992 m²

Baubehördliche Bewilligung

Energieausweis

Anschlüsse

Verwaltung des Wohnhauses

Betriebskosten - monatliche Aufwendungen

Koloniaakonto 32,65 €
Rücklage 67,23 €
Allg. Betriebskostenakonto 109,08 €
Aufzugsbetriebskostenakonto 25,39 €
Wasserakonto 35,13 €
gesamt per Monat 269,48 €

Rücklagen Wohnhaus

Das Wohn- und Geschäftshaus wird von der Hausverwaltung 
          Frieda Rustler Gebäudeverwaltung GmbH & Co KG 
          1150 Wien, Mariahilfer Straße 196
verwaltet.

Die Aufwendungen für elektrische Energie sind verbrauchsabhängig mit den Energieversorgern zu
verrechnen.

Gemäß Schreiben der Hausverwaltung beträgt die Reparaturrücklage per 06.11.2025 rund € 156.000,--
zu Gunsten der Eigentümergemeinschaft.
Derzeit ist eine Fassadensanierung geplant, die genaue Durchführung ist noch nicht bekannt.

Für den Umbau bzw. Ausbau der Wohnungen im 1. Obergeschoss der Stiege 1 und Stiege 2 liegt
eine unvollständige Fertigstellungsanzeige vor (Beilage 5).

Die Liegenschaft ist an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen und verfügt über Strom-, Wasser-
und Kanalanschluss.

Die Liegenschaft besteht aus dem rechteckigen Grundstück Nr. .1420 in der EZ 1658 Grundbuch 01306
Rudolfsheim. Die Liegenschaft grenzt nordseitig mit einer Länge in Straßenflucht von rund 42m an die
Siebeneichengasse und west- und ostseitig mit einer Länge in Straßenflucht von jeweils rund 24m an die
Anschützgasse bzw. die Hollergasse.
Die Liegenschaft weist ein sehr geringes Gefälle in südlicher Richtung auf.

Die monatliche Vorschreibung der Betriebskosten beträgt gem. Vorschreibung ab 01/2025 derzeit (inkl.
Umsatzsteuer):

Die Errichtung des Gebäudes erfolgte aufgrund der Baubewilligungen M.Abt.37/XV - Anschützgasse 26
2/59 vom 25.07.1959 und M.Abt.37/XV - Hollerg. 39 1/61 vom 16.12.1963. Die Benützungsbewilligung liegt
unter der Aktenzahl M.Abt.37/XV - Anschützgasse 26 1/61 vom 17.12.1963 auf.

Die angegebene Fläche entspricht dem derzeitigen Grundbuchsstand. Eine vermessungstechnische
Überprüfung auf Übereinstimmung mit dem Bestand in der Natur wurde nicht durchgeführt.

Der spezifische Heizwärmebedarf beträgt gemäß dem Energieausweis vom 05.08.2019 rund 110
kWh/m²a.
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Bestandrechte - Vermietung

Kontaminierung

Lage

Das Wohnhaus liegt in mittlerer Wohn- und Geschäftslage im 15. Bezirk der Bundeshauptstadt Wien in
einem dicht besiedelten Wohngebiet zwischen der Sechshauser Straße im Süden und der Mariahilfer
Straße im Norden, das teilweise mit einzelnen Gewerbebetrieben, Geschäften und Bürobauten
durchmischt ist.

Gemäß Abfrage beim Umweltbundesamt vom 19.01.2026 scheint die bewertungsgegenständliche
Liegenschaft in der Altlastenkarte des Umweltbundesamtes nicht auf.
Eine gesonderte Überprüfung der Liegenschaft auf Kontaminierung wurde nicht durchgeführt.

Gemäß Mietvertrag vom 01.02.2022 ist die Wohnung befristet auf 5 Jahre (Ablauf 31.01.2027) vermietet. 
Der monatliche Hauptmietzins beträgt derzeit netto € 1.500,- zuzügl. € 462,50 Betriebskosten inkl. Heiz- 
und Warmwasserkosten und USt. und ist wertgesichert. Zu Mietbeginn wurde vom Mieter eine Kaution in 
Höhe von € 2.000,- bezahlt.
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Verkehrsverhältnisse

Infrastruktur

Die Geschäfte des täglichen Bedarfs sind in der direkten Umgebung vorhanden (Lebensmittelmarkt im
Gebäude vorhanden). 
Das nächstgelegene Einkaufszentrum ist das "EKZ Lugnercity" am Neubaugürtel, die nahe Mariahilfer
Straße als Einkaufsstraße mit sehr gutem Branchenmix ist ebenfalls gut erreichbar. 
Alle wichtigen Verwaltungs- und Versorgungseinrichtungen sind im Bezirk bzw. in den angrenzenden
Bezirken gegeben. Schulen und Kindergärten sind in der näheren Umgebung vorhanden.

Die Erschließung des Wohnhauses erfolgt von der Mariahilfer Straße über die Anschützgasse und die
Schwendergasse in die als Einbahn geführte Hollergasse. Über die Linke Wienzeile ist die als
Westausfahrt bezeichnete Hadikgasse in Richtung zur A1 - Westautobahn "Anschlussstelle Auhof"
erreichbar und über die Grünbergstraße ist die Altmannsdorfer Straße als Zubringer zur A2 - Südautobahn
erreichbar.
An öffentlichen Verkehrsmitteln steht die Autobuslinie 57A in unmittelbarer Umgebung und mit Anschluss
an die U-Bahnlinie U6 zur Verfügung. Weiters sind die U-Bahnlinie U4 (Haltestelle Schönbrunn) und die in
der Mariahilfer Straße geführten Straßenbahnlinien mit Anschluss an den Westbahnhof und die U-
Bahnlinie U3 fußläufig ein wenigen Minuten erreichbar.
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GUTACHTEN UND BEWERTUNG

Allgemeine Bewertungsgrundlagen

Bewertungsmethode

Für die Berechnung des Verkehrswertes stehen
das Vergleichswertverfahren
das Sachwertverfahren
und das Ertragswertverfahren

zur Verfügung.
Bei jeder Bewertung ist zu prüfen, welches Verfahren zum Ziel führt.

Der Vergleichswert

Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen
vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich
der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen.
Abweichende Eigenschaften der Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres
Einflusses auf den Wert durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen.

Zum Vergleich sind Kaufpreise heranzuziehen, die im redlichen Geschäftsverkehr in zeitlicher Nähe zum
Bewertungsstichtag in vergleichbaren Gebieten erzielt wurden. Soweit sie vor oder nach dem Stichtag
vereinbart wurden, sind sie entsprechend den Preisschwankungen im redlichen Geschäftsverkehr des
betreffenden Gebietes auf- oder abzuwerten.

Kaufpreise, von denen anzunehmen ist, dass sie durch ungewöhnliche Verhältnisse oder persönliche
Umstände der Vertragsteile beeinflusst wurden, dürfen zum Vergleich nur herangezogen werden, wenn
der Einfluss dieser Verhältnisse und Umstände wertmäßig erfasst werden kann und die Kaufpreise
entsprechend berichtigt werden.

Das Ziel der vorzunehmenden Bewertung ist der Verkehrswert der gegenständlichen Liegenschaft. Dieser
wird durch den Preis bestimmt, der im redlichen Geschäftsverkehr von jedermann, demnach unbeeinflusst
von persönlichen und ungewöhnlichen Verhältnissen, nach Beschaffenheit, Lage und Verwertbarkeit des
Bewertungsgegenstandes, bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Der gewöhnliche Geschäftsverkehr ist
der Handel auf dem freien Markt, bei dem sich der Preis nach dem marktwirtschaftlichen Prinzip von
Angebot und Nachfrage bestimmt.

Für die Bewertung einer Eigentumswohnung ist das Vergleichswertverfahren als das für
Miteigentumsanteile - Wohnungseigentum geeignete Wertermittlungsverfahren anzuwenden. 
Zusätzlich wird das Ertragswertverfahren aufgrund des Bestandverhältnisses angewendet.

Aus den Ergebnissen der Wertermittlungsverfahren ist der Verkehrswert der Miteigentumsanteile -
Wohnungseigentum abzuleiten.
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Der Ertragswert

Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach dem
Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrages zum angemessenen Zinssatz und
entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln (Ertragswert).

Hierbei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der Sache nachhaltig erzielt
werden können (Rohertrag).

Durch Abzug des tatsächlichen Aufwandes für Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung der Sache
(Bewirtschaftungsaufwand) und der Abschreibung vom Rohertrag errechnet sich der Reinertrag; die
Abschreibung ist nur abzuziehen, soweit sie nicht bereits bei der Kapitalisierung berücksichtigt wird. Bei
der Ermittlung des Reinertrages ist überdies auf das Mietausfallwagnis und auf allfällige Liquidationserlöse
und Liquidationskosten bedacht zu nehmen.

Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht erfassbar oder weichen
sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache erzielbaren Erträgen ab, so ist von jenen
Erträgen, die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache nachhaltig hätten erzielt werden können,
und dem bei einer solchen Bewirtschaftung entstehendem Aufwand auszugehen; dafür können
insbesondere Erträge vergleichbarer Sachen oder allgemein anerkannte statistische Daten herangezogen
werden.
Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen dieser Art üblicherweise
erzielbaren Kapitalverzinsung.

Der Reinertrag ist um den Verzinsungsbetrag des Bodenwertes zu vermindern, um den Reinertrag der
baulichen Anlagen zu ermitteln. Der Reinertrag der baulichen Anlagen wird zum angemessenen Zinssatz
auf die Restnutzungsdauer kapitalisiert und ergibt damit den Ertragswert der baulichen Anlagen.
Der Ertragswert der Liegenschaft ist die Summe aus dem Ertragswert der baulichen Anlagen und dem
Bodenwert.

Stand: 04.02.2026
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Hinweise zur Bewertung

Stand: 04.02.2026
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Vergleichswert

Bewertung

Vergleichsobjekte - Kaufvorgänge 2023 bis 2025

Vergleichsobjekt 1
Tagebuchzahl Oelweingasse 35
Mindestanteil 708 / 22026 WE-Begründung 1951
Nutzfläche
Kaufpreis

0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 4,0%
Kaufpreis Stand 2026

Vergleichsobjekt 2
Tagebuchzahl Reichsapfelgasse 27
Mindestanteil 62 / 1942 WE-Begründung 2023
Nutzfläche
Kaufpreis

0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 2,0%
Kaufpreis Stand 2026

Vergleichsobjekt 3
Tagebuchzahl Anschützgasse 19
Mindestanteil 610 / 26300 WE-Begründung 1957
Nutzfläche
Kaufpreis

0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 2,0%
Kaufpreis Stand 2026

€ 175.000,00

Lage vergleichbar

Als Vergleichsdaten wurden Preise von Verkaufsvorgängen von Eigentumswohnungen aus den Jahren
2023 bis 2025 aus der näheren Umgebung erhoben.
Wertbeeinflussende Unterschiede der einzelnen Vergleichsdaten (Vergleichswohnungen) im Bezug zur
bewertungsgegenständlichen Wohnung mussten wertmäßig vergleichbar gemacht (harmonisiert) und
entsprechend den wertmäßigen Veränderungen der Kaufpreise aus dem Immobilienpreisspiegel (für
gebrauchte Eigentumswohnungen) auf das Bewertungsjahr valorisiert werden.

Bodenkontaminationen wurden vom gefertigten Sachverständigen nicht untersucht.

€ 247.000,00
31.01.2024

€ 251.940,00

566/2025

42,00 m²

€ 182.000,00

4778/2024

60,00 m²

761/2024

66,00 m²
€ 247.000,00

Lage vergleichbar

€ 130.000,00

Lage vergleichbar

€ 130.000,00
08.02.2024

€ 175.000,00
03.11.2023

€ 132.600,00

Die Bewertung erfolgt nach dem Vergleichswertverfahren im Sinn des § 4 LBG.
Das Vergleichswertverfahren ist zur Ermittlung des Wertes eines bestandfreien Miteigentumsanteiles -
Wohnungseigentum eines Mehrfamilienwohnhauses das geeignete Verfahren.

Stand: 04.02.2026
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Vergleichsobjekt 4
Tagebuchzahl Oelweingasse 36
Mindestanteil 67 / 2958 WE-Begründung 1999
Nutzfläche
Kaufpreis

0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 2,0%
Kaufpreis Stand 2026

Vergleichsobjekt 5
Tagebuchzahl Reichsapfelgasse 27
Mindestanteil 37 / 1942 WE-Begründung 2023
Nutzfläche
Kaufpreis

0%
Harmonisierungsfaktor 0%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 0,0%
Kaufpreis Stand 2026

Vergleichsobjekt 6
Tagebuchzahl Anschützgasse 19
Mindestanteil 890 / 26300 WE-Begründung 1957
Nutzfläche + 28m² Terrasse

Kaufpreis

0%
-15%

Harmonisierungsfaktor -15%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 0,0%
Kaufpreis Stand 2026

Vergleichsobjekt 7
Tagebuchzahl Hollergasse 30
Mindestanteil 66 / 1987 WE-Begründung 2008
Nutzfläche + 8,75m² Terrasse

Kaufpreis 

0%
-10%

Harmonisierungsfaktor -10%
harmonisierter Kaufpreis

Datum Kaufvertrag
Valorisierung zum Bewertungsstichtag 0,0%
Kaufpreis Stand 2026

€ 335.750,00

Freifläche

75,00 m²
€ 395.000,00

Lage vergleichbar
Freifläche

€ 335.750,00
07.10.2025

5033/2025

€ 260.100,00

5906/2025

38,00 m²
€ 110.000,00

Lage vergleichbar

€ 110.000,00
03.09.2025

€ 110.000,00

24.10.2025

€ 235.000,00

€ 211.500,00

5393/2025

53,00 m²

Lage vergleichbar

€ 211.500,00

3469/2024

71,00 m²
€ 255.000,00

Lage vergleichbar

€ 255.000,00
20.06.2024

Stand: 04.02.2026
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Nutzfläche

Vergleichsobjekt 1 60,00

Vergleichsobjekt 2 66,00

Vergleichsobjekt 3 42,00

Vergleichsobjekt 4 71,00

Vergleichsobjekt 5 38,00

Vergleichsobjekt 6 75,00

Vergleichsobjekt 7 53,00

Summen 405,00

arithmetisches Mittel

Abzug für Lage im 1. Obergeschoss ausschließlich straßenseitig:
Abzug rund: 10% = -357,6 € / m² Nutzfläche

Vergleichspreis zum Stichtag: ist rund 3.220 € / m² Nutzfläche

Ermittlung Vergleichswert

berechnen: x 3.220  = 248.455 €  

Wertminderung wegen Mängel und Schäden 0 €  

Berücksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umstände

Unvollständige Fertigstellungsanzeige / fehlende Benützungsbewilligung
Abzug rund 20% = -49.691 €  

Vergleichswert des Miteigentumsanteiles - Wohnung Top 2a Stg 1 198.764 €  

335.750 4.476,7

110.000 2.894,7

251.940 3.817,3

132.600 3.157,1

260.100 3.663,4

211.500

yharm. + valor.

1.483.890 25.033,1

77,16 m²

3.990,6

3.576,2

182.000 3.033,3

Kaufpreis €/m²

Stand: 04.02.2026
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Ertragswert

Hauptmietzins netto p.M. - Stand 01/2026

entspricht 19,44 €/m² derzeitige Miete nicht nachhaltig!

Jahresrohertrag

abzüglich Bewirtschaftungskosten inkl. Mietausfallwagnis
25%

Jahresreinertrag

Kapitalisierungszinssatz 4,50% Lage und Miethöhe  berücksichtigt

Ermittlung des Bodenwertanteiles 

Nutzfläche Top 2a Stg 1: 77,16 m²
Grundkostenanteil: 1.200 €  pro m² Nutzfläche

Bodenwertanteil Wohnung W 6: 92.592 €  

abzüglich Bodenverzinsungsbetrag

ergibt Reinertrag der baulichen Anlage

Restnutzungsdauer Gebäude 30 Jahre

Kapitalisierungsfaktor / Vervielfältiger 16,2889

Ertragswert der baulichen Anlage

zuzüglich Bodenwertanteil

Wertminderung wegen Mängel und Schäden

…….siehe Vergleichswert

Berücksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umstände

Unvollständige Fertigstellungsanzeige / fehlende Benützungsbewilligung

Ertragswert des Miteigentumsanteiles - Wohnung Top 2a Stg 1 194.931 €  

-49.691 €  

92.592 €  

0 €  

-4.500,00 €  

13.500,00 €  

-4.166,64 €  

9.333,36 €  

152.030 €  

1.500,00 €  

18.000,00 €  

Als zusätzliche Bewertungsmethode wird das Ertragswertverfahren im Sinne des § 5 LBG angewendet. 

Stand: 04.02.2026
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Ermittlung der Rechte und Lasten

Eintragungen im A2-Blatt: keine Eintragungen

Eintragungen im C-Blatt:

Rechte und Lasten 0 €  

Im Grundbuch der EZ 1658 B-LNR. 93 mit Abfragedatum 19.01.2026 sind folgende Rechte und Lasten
eingetragen.

PFANDRECHTE werden im Zuge der Wertermittlung der Liegenschaft nicht berücksichtigt (stellen keine
wertbeeinflussenden Lasten dar), die Pfandrechte sind jedoch bei Veräußerung der Liegenschaft
entsprechend zu berücksichtigen.

Stand: 04.02.2026
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Ermittlung des Verkehrswertes der Wohnung Top 2a Stg 1

Vergleichswert des Miteigentumsanteiles - Wohnungseigentum
Ertragswert des Miteigentumsanteiles - Wohnungseigentum
Mittelwert aus Vergleichswert und Ertragswert

Marktanpassung / Berücksichtigung
der Verhältnisse des redlichen Geschäftsverkehrs 0%

Verkehrswert ohne Rechte und Lasten
Rechte und Lasten 0 €

Verkehrswert mit Rechte und Lasten gerundet

( in Worten Euro Einhundertsiebenundneunzigtausend )

Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Das Gutachten umfasst 20 Seiten.

Bauwerksstatische und vermessungstechnische Überprüfungen sowie bautechnische und
haustechnische Bauwerksüberprüfungen haben durch den Sachverständigen im Zuge der
Befundaufnahme auftragsgemäß nicht stattgefunden (kein bautechnisches Gutachten), die
Beschreibung der vorhandenen Bauausführungen erfolgte ausschließlich durch
augenscheinliche Befundung des Gebäudebestandes (ohne Bauwerksöffnungen).

Der Verkehrswert versteht sich als " geldlastenfreier " Wert des Miteigentumsanteiles
- Wohnungseigentum an Wohnung Top 2a Stg 1.

196.848 €

197.000 €

Da bei der Wertermittlung alle wertbeeinflussenden Faktoren berücksichtigt werden konnten, kann der aus
dem Vergleichswert und dem Ertragswert errechnete Mittelwert mit dem Verkehrswert gleichgesetzt
werden. Eine zusätzliche Marktanpassung ist nicht notwendig.

197.000 €  

Verkehrswert des Miteigentumsanteiles - 
Wohnungseigentum an Wohnung Top 2a Stg 1
mit Rechte und Lasten

0 €

196.848 €

194.931 €
196.848 €

198.764 €

Stand: 04.02.2026
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Stand: 04.02.2026

25135-1150

Grundbuch: 01306 Rudolfsheim

Einlagezahl: 1658 B-LNR: 93

Mindestanteil: 1250 /  53052

Bezirksgericht: Fünfhaus

Adresse: 1150 Wien

Beilage 1 Grundbuchsauszug
Beilage 2 Grundrisse
Beilage 3 Fotodokumentation
Beilage 4 Energieausweis
Beilage 5 Unvollständige Fertigstellungsanzeige
Beilage 6 Mietvertrag
Beilage 7 Wohnungseigentumsvertrag

Zur Ermittlung des V E R K E H R S W E R T E S des Miteigentumsanteiles - 
Wohnungseigentum an Wohnung Top 2a Stg 1 an der Liegenschaft

INHALTSVERZEICHNIS

BEILAGENSAMMLUNG

MITEIGENTUMSANTEIL - WOHNUNGSEIGENTUM

BEWERTUNGSGUTACHTEN
ZUM
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

BEILAGE  1

GRUNDBUCHSAUSZUG

GZ-25135-1150_Hollergasse39_Siebeneichengasse1-3-a/Beil1_GB-Auszüge



Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

BEILAGE  2

WOHNUNGSGRUNDRISS
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

KELLERGESCHOSS / KELLERABTEIL
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

BEILAGE  3

Ansicht Siebeneichengasse / Anschützgasse

Ansicht Hollergasse / Siebeneichengasse

FOTODOKUMENTATION
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Stiegenhaus Kellerabteile

Bad/WC Dusche/WC
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Wohnküche

WC

         Zimmer

Zimmer
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

BEILAGE  4

ENERGIEAUSWEIS (AUSZUG)
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Ing. Franz Steiner, AE CIS ImmoZert
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
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15. Bezirk, �ieb�neichengasse ONr. 1-3

EZ 1658 der Kat. Gern. Rudolfsheim . .. -· -

Aktenzahl 

MA37/467137-2014-6 

Unvollständig belegte 
Teil-Fertigstellungsanzeige 
Rechtsunwirksamkeit 

Sachbearbeiter/in: 

Di
rn 

Winzer

Durchwahl 

01/4000-37752 

MITTEILUNG 

<l\J-�. Ac0i.�. Ac_\

mRa7 
BAUPOLIZEI 
8AUINl1tEKTION 

SICHER BAUEN 

Magistrat dtr Stadt Wien 
Maglatrat1abtellung 37 
Baupollztl- Gebietsgruppe West 
Bauinspektion 
Spettelb!Ocke 4, 3.Stock 
A-1160 Wien
Telefon: (+431) 4000-3n50 
Telefax: ( +43 1) 4000-99-37750 
E-Mail: gg,,,.�""37.w<ngv,et
wwwbeuen,wienat 

Datum 

Wien, 16. Juli 2019 

Z-u Ihrer am 30. April 2019 erstatteten Teil-Fertigstellungsanzeige gemäß § 128 der Bauordnung für 
Wien (BO) betreffend das zur Zahl MA 37/15-467137-2016-1 anhängige Bauvorhaben auf der 
gegenständlichen Liegenschaft wird mitgeteilt, dass diese unvollständig belegt ist und daher als 
nicht erstattet gilt. 

Es fehlen folgende Unterlagen: 

1.) eine im Rahmen seiner Befugnis ausgestellte Bestätigung eines Ziviltechnikers, der vom 
Bauwerber oder von der Bauwerberin und vom Bauführer oder der Bauführerin verschieden 
sein muss und zu diesen Personen in keinem Dienst- oder Organschaftsverhältnis stehen 
darf, über die bewilligungsgemäße und den Bauvorschriften entsprechende Bauausführung 
einschließlich der Herstellung der Pflichtstellplätze sowie darüber, dass die vorgelegten 
Unterlagen hinsichtlich Nachweise über die vorgenommenen Überprüfungen sowie die 
Ausführungspläne vollständig sind, die Grundsätze des barrierefreien Planens und Bauens 
eingehalten werden; 

2.) wenn während der Bauausführung Abänderungen erfolgt sind, die den Umfang des§ 73 Abs. 
3 nicht überschreiten, ein der Ausführung entsprechender Plan, der von einem nach den für 
die Berufsausübung maßgeblichen Vorschriften hiezu Berechtigten verfasst und von ihm, vom 
Bauführer sowie vom Bauwerber unterfertigt sein muss; der Ziviltechniker (Z 1) bzw. der 
Bauführer (Abs. 3 und 3a) haben zu bestätigen, dass die Abweichungen den Umfang des § 73 
Abs. 3 nicht überschreiten und entsprechend den Bauvorschriften ausgeführt worden sind; 
darüber hinaus ist; 

3.) die Nachweise über die gemäß§ 127 Abs. 3 vorgenommenen Überprüfungen; 

·- - Varkahrsanblndung: Linie U3. Station l<en<llerstraße -odei.0ttaknng / Schnellbahn-S45 Station Ottakring t L1r1e 10 und 48A, Station GutraterplalZ 
Parteienverkehr: Dienstag und Donnerstag s·00-12.30 Uhr. Planeinsichten: Mortag bis FrMag 8 00 bis 12 00 Uhr, UID-Nr ATU 36801500 

Beilage 5



MA37/467137-2014-6 

Sie werden darauf hingewiesen, dass gemäß § 128 Abs. 4 BO die unvollständig belegte 
Fertigstell�mg�anzeige als nicht erstattet gilt. 

Vor Erstattung einer vollständig belegten Fertigstellungsanzeige darf das Bauwerk/die betroffenen 
Bauwerksteile nicht benützt werden. 

Sollte daher entgegen den Bestimmungen des § 128 BO die gegenständliche Baulichkeit / Anlage 
benützt und die Fertigstellungsanzeige nicht binnen 4 Wochen vervollständigt werden, ist die 
Baubehörde verpflichtet gemäß § 135 Abs. 1 in Verbindung mit § 128 Abs. 4 BO ein 
Verwaltungsstrafverfahren einzuleiten. 

Diese Mitteilung ist kein Bescheid im Sinne des § 56 des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, eine Beschwerde ist daher nicht zulässig. Sollten Sie jedoch 
der Auffassung sein, dass die Fertigstellungsanzeige vollständig belegt ist, setzen Sie sich bitte 
binnen 14 Tagen mit dem genannten Amt in Verbindung (Sprechstunden der Sachbearbeiter/innen: 
Dienstag und Donnerstag zwischen 8:00 Uhr und 12:30 Uhr). 

Ergeht an: 

1.) Siebeneichengasse 1-3 Projekt GmbH, Bräuhausgasse 51/2, 1050 Wien, als 
Grundeigentümerin 

In Abschrift an: 

)· MA 37/BI 

3.) zum Akt 

Für den Abteilungsleiter: 

Dli" Winzer 

Wichtige Informationen und Formulare im Internet: 
www.bauen.wien.at 

Dieses Dokument wurde amtsslgniert. 

Information zur Prüfung des elektronischen Siegels 
bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter: 
https://www.wien.gv.at/amtsslg natur 
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Magistratsabteilung 37 - Baupolizei für Wien 
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Fertigstellungsanzeiae �- 7E/L ri==R.r1� sre1.Llt,U��/61:
_L;, J ·� '17,P � �Ej • 71:P.:I/Q ol'� ..(C A'c(, Hiermit wird die Fertigstellung 7.,,.. - � l""r> _ ' , ß � I 

,y/.E.6'1=_!! -'701::,,,(a �r:> �c ·A•c(·�� 
D der mit Bescheid vom . . ZI. MA 37/ /L!;;I/G(l:.. _ ' . bewilligten Bauführung 
[RI • der gemäß§ 70 a BO zur ZI. MA 37/,15-�G,tl\S�-ZO,{�ingereichten und als bewilligt geltenden Bauführung 
D der mit Bauanzeige vom _ eingereichten Baumaßnahmen 
in Wien Siebeneichengasse 1-3. 1150-Wien angezeigt. 

lt 1 .,,. ,� l , 

Entsprecl1end den Bestimmungen des§ 128 80 bzw. den Bescheidauflagen werden folgende Unterlagen angeschlossen: 

l&I Bestätigung eines/r Ziviltechnikers/in über die bewilligungsgernäße und den Bauvorschriften entsprechende 
Bauausführung einschließlich der Herstellung der Pflichtstellplätze sowie darüber. dass die übrigen vorgelegten 
Unterlagen vollständig sind und die Grundsätze des barrierefreien Planens und Bauens eingehalten werden oder 

0 falls in der Baubewilligung auf die Bestätigung eines/r Ziviltechnikers/in verzichtet wurde, bzw. bei baulichen 
Änderungen. eine Erklärung des/r Bauführers/in, dass der Bau entsprechend der Baubewilligung und den 
Bauvorschriften ausgeführt wurde 

lBI ein der Ausführung entsprechender Plan (falls Änderungen während der Bauführung erfolgt sind), und zwar: 
D ein (grau angelegter) Plan. da bereits bewilligte/ angezeigte Änderungen während der Bauführung 

vorgenommen wurden 
121 ein Plan mil farblicher Darstellung der bisher nicht bewilligten oder angezeigten Änderungen, 

weiters wird eine Bestätigung eines/r Ziviltechnikers/in bzw. des/r Bauführers/in (siehe oben) 
vorgelegt, dass die Änderungen den Umfang des§ 73 Abs. 3 80 nicht überschreiten und entsprechend 
den Bauvorschriften ausgeführt worden sind 

D ein Nachweis Ober das Erreichen der erforderlichen Zuverlässigkeit der Tragwerke. 
D Überprüfungsbefunde des/r Prüfingenieurs/in 
0 positive Gutachten über die geschaffenen, bzw. geänderten Rauch • und Abgasfänge 
D positive Gutachten Ober den geschaffenen, bzw. geänderten Kanal (Senkgrube) 
D positive Gutachten über die Funktionsfähigkeit besonderer s icherheitstechnischer Einrichtungen 
0 wenn der Wärme- und Schallschutz anders, jedoch mindestens gleichwertig ausgeführt wurde. ein Nachweis über 

die Erfüllung desselben 
D wenn bauliche Maßnahmen zum Schutz vor Emissionen eines Betriebes ausgeführt wurden. eine Bestätigung 

des/r Ziviltechnikers/in. dass diese durchgeführt wurden 
D Vollmacht (falls nicht bereits im Zuge des Bauverfahrens vorgelegt) 
D Bestätigung Ober das Anlegen eines Bauwerksbuchs gemäß §128a 80 

• 

Wion. '"" 29.04.2019 E-

L-11 ,11 ··.-··, ... 1 , ,, ,: • . • 

fertig allgemein_ mit ge+flrtderler SG

personlicn 

Ein angslleunerk der-Behörde --
Mag ist, �l: , 1 j i 1:19 37 

Geb1etsg1 L,ppP West 
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